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Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentli-

chen Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme
(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch-
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532), der §§ 1, 2 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i.d.F der Neubekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 2011 (GVBl. S. 61)  und der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßen-gesetzes 
(ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in der Fassung vom 23. September 2003 
(GVBl. S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 2005, (GVBl. S. 58), hat 
der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 04.06.2012 die folgen-
de Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme (Sondernutzungsgebührensatzung) 
beschlossen:

§ 1
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 
§ 1 der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt 
Heringen/Helme vom 15.06.2012 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
ren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung bei Monats- 

oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses 
Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf 
den nächsten durch 50 Cent teilbaren Betrag abgerundet.
           
 § 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2 mit dem Beginn der 
Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit jedem Tag der Sondernutzung in Höhe des 
entsprechenden Anteils der Sondernutzungsgebühr.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten  
 bei: 
 a)  auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der  
  Erlaubnis,
      b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der          
  Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. De 
  zember des vorhergehenden Jahres, 
      c)  Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der           
  Sondernutzung.
Die Sondernutzungsgebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
Gebührenbescheides fällig.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnah-
men kann die Sondernutzungs-erlaubnis widerrufen werden.

§ 5
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzei-
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
mäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) gelten die §§ 222, 227 
Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend (§ 15 Abs. 
1 Nr. 5a, b und Nr. 6b ThürKAG).

§ 7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
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§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Sondernutzungsgebührensatzungen der vormaligen Gemeinden Auleben, Ham-
ma, Stadt Heringen, Uthleben und Windehausen außer Kraft.

Stadt Heringen/Helme, den 15.06.2012

Maik Schröter
Bürgermeister

Anlage zur Satzung über Sondernutzungsgebühren und
Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Heringen/Helme

Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren

Abkürzungen: p/T    = pro Tag                                       p/M = pro Monat
 p/W   = pro Woch                                   p/J = pro Jahr
 p/m2 = pro Quadratmeter 

Gebühren Benutzungsart/Bezugsgröße  Sondernutzungsge 
 für die Berechnung der Gebühr bühr pro Zeiteinheit  
  in Euro
I. Gebührengruppe 1
K r e u z u n g e n
1.01 Ober- und unterirdische Leitungen, 
 die nicht der öffentlichen Versorgung 
 dienen, einschl. erforderlicher Masten 5,-- bis  260,--p/J

 Förderbänder u. a. einschl. Masten, 
 Schächten u. dgl.
1.02 - unbefristet 5,-- bis  105,--p/J
1.03 - befristet 5,-- bis  55,--p/M

 L ä n g s v e r l e g u n g e n
1.04 Ober- und unterirdische Leitungen, 
 die nicht der öffentlichen Versorgung  5,-- bis  55,--p/J
 dienen, einschl. erforderlicher Masten 
 je angef. 100 m
 
1.05 Gleise je angef. 100 m 5,-- bis 55,--p/J
 Bauliche Anlagen 
 einschl. Schildern, Pfosten, Masten, u. a.

 Schilder und Pfosten, Hinweis-
 schilder (außer Werbeschildern) 
 bis 0,4 m² 
1.06 - unbefristet 2,50 bis 10,--p/J
1.07 - befristet 2,50 bis 5,--p/W
 über 0,4 m² und Werbeschilder 
 (unter und über 0,4 m²)
1.08 - unbefristet 25,-- bis 55,--p/J
1.09 - befristet 5,-- bis 55,--p/W

 Masten außerhalb einer Nutzung gem. 
 Ziffer 1.01 und 1.04 
1.10 - unbefristet 5,-- bis 55,--p/J
1.11 - befristet 2,50 bis   10,--p/M
 
 Gerüste 
1.12 bis zu 10 m Frontlänge und 
 bis zu 2 Monaten einmalig 25,--
1.13 für jeden weiteren Monat 15,--
1.14 über 10 m Frontlänge und 
 bis zu 2 Monaten einmalig 55,--
1.15 für jeden weiteren Monat 20,--

 Bauzäune und Zäune zur Sicherung 
 von Gefahrenstellen 
 (maßgebender Basiswert sind 30 m²) 

1.16 - im gesamten Stadtgebiet p/m² 
 umzäunte Fläche bis zu 30 m² 20,--p/M
1.17 - über 30 m² bis zu 50 m² 45,--p/M
1.18 - über 50 m² bis zu 100 m² 85,--p/M
1.19 - für jede weiteren angefallenen 100 m² 55,--p/M
1.20 bei gleichzeitiger Benutzung der 
 Bauzäune zu Werbezwecken doppelte Gebühr 
  der Ziff. 1.16 bis 1.19

 Vorübergehende, befristete Auf-
 stellung von Werkzeug- oder Bau-
 hütten, Wohnwagen, Toilettenhütten 
 oder -wagen 
1.21 - bis zu 2 Monaten einmalig 2,50 bis 25,--
1.22 für jeden weiteren angefangenen Monat 2,50 bis 15,-- p/M

 Vorübergehende, befristete Auf-
 stellung von Maschinen, Containern, 

 Fahrzeugen, einschließlich Hilfseinrich- 
 tungen, soweit nicht unter den Gemein-
 gebrauch fallend, p/m² benutzter Fläche 
1.23 - bis zu 30 m² 10,-- p/W
1.24 - über 30 m² bis zu 50 m² 25,-- p/W
1.25 - über 50 m² bis zu 100 m² 35,-- p/W
1.26 - für jede weiteren angefangene 100 m² 55,-- p/W
1.27 Lagerung von Material  wie Ziff. 1.23 bis 1.26
 Überfahren von Gehwegen p/m²  
 in Anspruch genommene Flächen 
1.28 - bis zu 10 m² 10,-- p/W
1.29 - über   10 m² bis zu   20 m² 20,-- p/W
1.30 - über   20 m² bis zu   50 m² 55,-- p/W
1.31 - über   50 m² bis zu 100 m² 105,-- p/W
1.32 - über 100 m² 255,-- p/W

 Aufgrabungen aller Art (ausgenom-
 men Aufgrabungen i. S. von § 10 Abs. 1 
 Sondernutzungssatzung) pro lfd. m Bau-
 grube (maßgebender Basiswert ist eine 
 Baugrubenbreite von 1 m) 
1.33 - bei einer Baugrubenbreite bis zu 1 m 1,--p/T, mindestens  
  jedoch 2,50
1.34 - bei einer Baugrubenbreite über 1 m 1,50 p/T, mindestens  
  jedoch 5,--
 
II. Gebührengruppe 2
B a u l i c h e  A n l a g e n

2.01 Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, 
 Kioske 55,- bis 2550,- p/M
2.02 Schaufenster, Schaukästen und Aus-
 stellungspavillons, soweit sie im Bauge-
 nehmigungsverfahren errichtet wurden,
 p/m² überragte Fläche 5,-- bis 25,-- p/M

 Werbeanlagen und Warenauto-
 maten (einschl. Personenwaagen) mit 
 oder ohne festen Verbund mit dem Bo-
 den, wenn sie mehr als 5 % der Geh-
 wegbreite einnehmen und/oder mehr 
 als 30 cm in den Gehweg hineinragen 
 p/m² genutzte Fläche 
2.03 - auf Dauer 25,-- bis 255,-- p/J
2.04 - vorübergehend 2,50 p/W 
  mindestens jedoch
  5,-- p/W
2.05 Verladestellen, Großwagen p/m2 
 genutzter Fläche 5,-- bis 55,-- p/J

 Bauaufsichtlich genehmigte 
 Vorhaben, bei denen wegen ihres Hin-
 einragens in den öffentlichen Verkehrs-
 raum eine Sondernutzungserlaubnis 
 nicht als erteilt gelten kann:
 
2.06 - Gesimse und Fensterbänke innerhalb  
 einer Höhe von 3,0 m über der Gelän-
 deoberfläche mit einer Ausladung von 
 über 0,10 m; Zu Ziff. 2.06 bis 2.09:
2.07 - Bauteile, soweit sie nicht unter die Die Gebühr beträgt  
 Gebührenziffern 2.02 bis 2,05 fallen, 6 % des Verkehrs 
 innerhalb einer Höhe von3,0 m über wertes des begünstig 
 der Geländeoberfläche, soweit die Geh- ten Grundstücks,  
 wegbreite um mehr als 5 % bzw. mehr bezogen auf den Qua- 
 als 0,20 m, bei Gebäudesockeln um  dratmeter. Bei unbe 
 mehr als 0,10 m überragt wird; fristeter Sonder 
  nutzungserlaubnis  
2.08 - Kellerlichtschächte und Betriebs- Kapitalisierungsmög- 
 schächte, soweit sie mehr als 0,50 m lichkeit; bei 99 Jahren  
 in den öffentlichen Gehweg hineinragen Laufzeit und 4 %iger  
  Verzinsung, 
  
2.09 - Arkaden und Unterbauungen Mindestgebühr 25,--  
  p/J

 Anm. zu Gebührenziffern 2.06 bis 2.09:
 Bezugsgröße ist die Fläche, die über die 
 jeweils angegebenen Maße hinaus über-
 ragt oder unterbaut wird.
 

III. Gebührengruppe 3
Gewerbliche Veranstaltungen

3.01 Ausstellungswagen 55, -- bis 105,-- p/W
3.02 Verkaufsstände p/m2 genutzter Fläche 5,-- p/W 
  mind. 10,-- p/W
 Aufstellung von Tischen und 
 Stühlen zur Bewirtung im Freien 
 (nur in Verbindung mit einer bestehen-
 den konzessionierten Gastwirtschaft 
 oder Schankwirtschaft) p/m² 
 genutzter Fläche 
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3.03 - in den Monaten Mai bis September 1,50 p/M
3.04 - in der übrigen Jahreszeit 1,00 p/M
3.05 Ausstellungsstände und -gegenstände 
 vor Geschäften p/m2 genutzter Fläche 1,50 p/W 
  mind. 2,50 p/W
3.06 Sonstige gewerbliche Veran-
 staltungen (unbeschadet Gebührenziff. 
 3.07 - 3.08) 5,--p/W/m2 mind.  
  25,--p/W
 Übermäßige Straßenbenutzung i. S. 
 der StVO

3.07 Motorsportliche Veranstaltungen 
 gem. § 29 Abs. 2 StVO oder Versuchs-
 fahrten, wenn Verkehrsbeschränkungen 
 erforderlich werden, je Veranstaltung 105,-- bis 255,-- p/T

3.08 Betrieb von Lautsprechern, die sich 
 auf den Straßenraum auswirken sollen, 
 für wirtschaftliche Zwecke 
 Sonstige vorübergehende, 
 nichtkommerzielle Sondernutzung 25,-- p/T

3.09 Aufstellung von Plakatträgern mit 
 Ausnahme der jenigen Plakatständer, 
 die für kirchliche gemeinnützige und 
 kulturelle Veranstaltungen sowie durch  je Plakatständer 0,50
 Parteien zur Wahlkampfwerbung oder  angf. Woche
 für Veranstaltungen zur politischen  
 Meinungsbildung aufgestellt werden; 
 
 Anbringen von Plakaten je Plakat 0,50
  angf. Woche
3.10
3.11 Informationsstände  
 je Stand
 Für kulturelle oder gemeinnützige Ver-
 anstaltungen, die im überwiegenden 
 Interesse der Stadt liegen, kann die 
 Gebühr um 50 % ermäßigt werden. 2,50 p/T

3.12 Fahnenmasten, Transparente u. a. 5,-- bis 15,- p/W
3.13 Schaukästen, soweit sie über die Bau-
 fluchtlinie hinausragen 25,-- bis 130,- p/J
3.14 freistehende Schaustelleinrichtungen 
 (Vitrinen usw.) 2,50 p/W/m2, mind. 
10,-- p/W

Stadt Heringen/Helme, den 15.06.2012

Maik Schröter
Bürgermeister

Bekanntmachungshinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts 
geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind diese Verstöße unbeachtlich.

Maik Schröter
Bürgermeister

Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet 
der Stadt Heringen/Helme (Sondernutzungssatzung) 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532), der §§ 18 und 
21 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. März 2005, (GVBl. S. 58), hat der Stadtrat der 
Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 04.06.2012 die folgende Satzung über 
die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme 
(Sondernutzungssatzung) beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Gegenstand dieser Satzung sind Sondernutzungen an den Gemeindestraßen, -we-
gen und –plätzen der Stadt Heringen/Helme innerhalb und außerhalb der geschlosse-
nen Ortslage, außerdem an Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreisstraßen.

(2) Sonstige Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 ThürStrG und Wege, die aus-
schließlich der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke dienen 
(Wirtschaftswege), sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Satzung.

§ 2
Erlaubnisbedürftige Sondernutzung

(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf der Gebrauch der in 
§ 1 genannten Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch hinaus (Sonder-
nutzung) der Erlaubnis der Stadt Heringen/Helme.

(2) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür eine Erlaubnis 
erteilt ist.

(3) Sondernutzungen im Sinne dieser Bestimmungen sind insbesondere:
 1. Aufgrabungen,
 2.  Verlegung privater Leitungen,
 3. Aufstellung von Gerüsten, Masten, Bauzäunen, Bauhütten, Bauwagen, Bauma 
  schinen und -    --geräten, Fahnenstangen,
 4.  Lagerung von Maschinen und Materialien aller Art,
 5. Aufstellung von Tischen, Stühlen, Behältnissen, Verkaufsbuden, -ständen,  
  -tischen und -wagen, Vitrinen, Schaukästen, Warenständern, Warenautomaten,  
  Werbeausstellungen und Werbewagen, Fahrradständer,
 6. Freitreppen, ausgenommen die in § 5 Abs. 1 Ziff. 10 genannten Fälle,
 7. Licht-, Luft- und Einwurfschächte und ähnliche Öffnungen, soweit sie mehr als  
  50 cm tief in den Gehweg hineinragen,
 8. Werbeanlagen aller Art, z. B. Schilder, Schaukästen, Vitrinen, Plakatsäulen und  
  -tafeln sowie Warenautomaten, die innerhalb einer Höhe von 2,50 m über  
  dem Erdboden angebracht sind und mehr als 30 cm in den Gehweg hineinra- 
  gen,
 9. Überspannen der Straße mit Spruchbändern, Lichterketten, Girlanden u. a.  
  innerhalb einer Höhe von 4,50 m über dem Erdboden.

(4) Wird eine Straße in mehrfacher Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart erlaub-
nispflichtig.

(5) Auf die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.

(6) Die Übertragung einer Sondernutzungserlaubnis auf einen Dritten ist unzulässig.

§ 3
Erteilung, Widerruf und Erlöschen der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann von Bedingungen 
abhängig gemacht und mit Auflagen verbunden werden.

(2) Macht die Stadt von dem ihr vorbehaltenen Widerrufsrecht Gebrauch, hat der 
Erlaubnisnehmer gegen die Stadt keinen Ersatz- oder Entschädigungsanspruch.

(3) Die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen, Erlaubnissen usw., die nach 
anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt unberührt.

§ 4
Verfahren

(1) Die Erlaubnis zu einer Sondernutzung ist schriftlich bei der Stadtverwaltung zu 
beantragen.

(2) Der Antrag soll mindestens enthalten
  a)  den Namen, die Anschrift und die Unterschrift des Antragstellers,
  b)  Angaben über Ort, örtliche Begrenzung, Größe und Umfang, voraussichtliche  
  Dauer und den zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteil der Sondernutzung,  
  Letzteres, soweit dies möglich ist,
     c)  einen Lageplan oder eine Lageskizze mit Maßangaben, wenn dies für die Bear 
  beitung des Antrags erforderlich erscheint. Auf Anforderung sind fehlende  
  Angaben zu ergänzen oder unrichtige Angaben oder Anlagen zu berichtigen.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelungen durch schriftlichen Bescheid erteilt. Soweit die Stadt nicht Träger der 
Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde 
erteilen.

(4) Ändern sich die dem Antrag oder die der Sondernutzungserlaubnis zugrunde 
liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, so hat dies der Antragsteller 
oder Erlaubnisnehmer unverzüglich der Stadtverwaltung mitzuteilen.

§ 5
Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Bei Ortsdurchfahrten und bei Gemeindestraßen bedürfen einer Erlaubnis nach 
dieser Satzung nicht:
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 1.  Im Bebauungsplan oder der Baugenehmigung vorgeschriebene Überbauungen  
  (z.B. Arkaden, Vordächer) sowie bauaufsichtlich genehmigte Gebäudesockel,  
  Gesimse, Fensterbänke, Balkone, Erker, Sonnenschutz-dächer (Markisen),  
  Vordächer;

 2. Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schächte, die nicht mehr als 50 cm in den  
  Gehweg hineinragen

 3. Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten, die an einer an die     
  Straße grenzenden baulichen Anlage angebracht sind und die innerhalb einer  
  Höhe von bis zu 2,50 m nicht mehr als 5 % der Gehwegbreite einnehmen,  
  jedoch nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen und eine nutzbare  
  Mindestbreite des Gehweges von 1,50 m gewährleistet bleibt   
     4. Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen (Aus-  
  und Schlussverkäufe, Oster- und Weihnachtsverkäufe und dergl.) an der Stätte  
  der Leistung, sofern sie in einer Höhe von über 2,50 m angebracht sind und  
  einen seitlichen Abstand von mindestens 75 cm zur Fahrbahn haben sowie  
  Werbeanlagen in der Oster- und Weihnachtszeit (Lichterketten, Girlanden,  
  Masten, Märchenbilder und -figuren), sofern sie den Verkehr nicht beeinträch 
  tigen;  
                                                                                   5.         
 5. das Aufstellen und Anbringen von Fahnenmasten, Transparenten, Dekoratio 
  nen, Lautsprecheranlagen, Tribünen, Altären und dergl. im Gehwegbereich  
  aus Anlass von Volksfesten, Umzügen, Prozessionen und ähnlichen Veranstal 
  tungen, sofern der Gehweg nicht beschädigt wird;

     6. Wahlplakate während eines Wahlkampfes, sofern sie nicht in die Fahrbahnen  
  oder in deren Luftraum hineinragen;   
 7. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Verkauf von Losen für  
  behördlich genehmigte Lotterien auf Gehwegen; 
      8. bauaufsichtlich genehmigte Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen, die auf  
  Anordnung der Stadt auf Gehwegen angebracht werden;  
 9. die Lagerung von Kohle, Holz und Baumaterial auf den Gehwegen, sofern die  
  Lagerung nicht über 24 Stunden hinausgeht;
 10.historische Kellereingänge und Treppenanlagen

(2) Die vorstehenden erlaubnisfreien Sondernutzungen können ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, wenn Belange des Verkehrs oder des Straßenbaues dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern.

(3) Nach anderen Vorschriften bestehende Erlaubnis- oder Genehmigungspflichten 
werden durch die vorstehende Regelung nicht berührt.

§ 6
Beseitigung von Sondernutzungseinrichtungen

(1) Nach ausdrücklichem oder stillschweigendem Verzicht auf die Sondernutzung 
oder nach Erlöschen der Sondernutzungserlaubnis hat der Erlaubnisnehmer unauf-
gefordert und unverzüglich den früheren Zustand der Straße bzw. des Gehweges 
wieder herzustellen. Er hat auch für die Reinigung der in Anspruch genommenen 
Verkehrsfläche zu sorgen.

(2) Sondernutzungseinrichtungen sind vom Erlaubnisnehmer oder vom Eigentümer 
oder Besitzer der Einrichtung unverzüglich zu beseitigen, wenn infolge ihres mangel-
haften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer am 
öffentlichen Straßenverkehr besteht oder durch sie das Ortsbild beeinträchtigt wird.

§ 7
Sorgfaltspflichten

(1) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der Stadt dem Träger der Straßenbaulast 
alle Kosten zu ersetzen, die diesem durch die Sondernutzung entstehen.

(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen 
Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik 
zu errichten und zu erhalten. Er hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen 
so einzurichten, dass niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Er muss die von ihm erstellten 
Einrichtungen sowie die ihm überlassene Fläche in ordnungsgemäßem und sauberem 
Zustand erhalten.

(3) Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass ein ungehinderter Zugang zu 
allen in den Straßenkörper eingebauten Einrichtungen möglich ist. Soweit bei dem 
Aufstellen, Anbringen und Entfernen von Gegenständen ein Aufgraben der Straße 
erforderlich wird, muss die Arbeit so vorgenommen werden, dass jeder nachhaltige 
Schaden am Straßenkörper und an den dort eingebauten Einrichtungen (insbesonde-
re an den Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sowie den Wasserabzugsrinnen) 
und eine Änderung ihrer Lage vermieden wird. Die Stadt ist mindestens fünf Tage vor 
Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, andere betei-
ligte Behörden oder Stellen zu unterrichten oder deren Genehmigung einzuholen, 
bleibt unberührt.

§ 8
Schadenshaftung

(1) Die Stadt haftet dem Erlaubnisnehmer nicht für Schäden, die sich aus dem Zu-
stand der Straßen und der darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den 
Erlaubnisnehmer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der Einräumung 
der Sondernutzung übernimmt die Stadt keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht 
für die Sicherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen.

(2) Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber der Stadt für alle von ihm, seinen Be-
diensteten oder mit der Verrichtung von ihm beauftragten Personen verursachten 
Schäden durch unbefugte, ordnungs-widrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Ar-
beiten. Ihn trifft auch die Haftung gegenüber der Stadt für alle Schäden, die sich aus 
der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung der von ihm beauftragten 
Personen ergeben. Er hat die Stadt von allen Ansprüchen freizustellen, die von dritter 
Seite aus der Art der Benutzung gegen die Stadt erhoben werden.

(3) Die Stadt kann verlangen, dass der Erlaubnisnehmer zur Deckung sämtlicher 
Haftpflichtrisiken vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versicherung für die Dauer der 
Sondernutzung aufrecht erhält. Auf Verlangen sind Versicherungsschein und Prämien-
quittungen vorzulegen.

(4) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 9
Sicherheitsleistung

(1) Die Stadt kann von dem Erlaubnisnehmer eine Sicherheitsleistung verlangen, 
wenn Beschädigungen an der Straße oder Straßeneinrichtungen durch die Sondernut-
zung zu befürchten sind. Die Höhe der Sicherheitsleistung wird nach den Umständen 
des Einzelfalles bemessen.

(2) Entstehen der Stadt durch die Sondernutzung Kosten zur Instandsetzung der 
Straße oder der Straßeneinrichtungen, so können diese von der Sicherheitsleistung 
beglichen werden.

(3) Werden nach Beendigung der Sondernutzung keine auf die Sondernutzung 
zurückzuführenden Beschädigungen an der Straße oder den Straßeneinrichtungen 
festgestellt, wird die Sicherheits-leistung ohne Abzug zurückgezahlt.

§ 10
Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Vorschriften dieser Satzung bleiben 
  a)  Nutzungen nach Bürgerlichem Recht gemäß § 23 Abs. 1 ThürStrG,
  b) Nutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung durch Vertrag vereinbart  
  worden sind, 

(2) Ist für die Benutzung einer öffentlichen Straße die Erlaubnis durch die Straßenver-
kehrsbehörde nach den §§ 29, 35 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung erteilt wor-
den, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung.

(3) Die Stadt kann weitere Ausnahmen zulassen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt gemäß § 19 Abs. 2 ThürKO, wer vorsätzlich oder fahr 
 lässig
 a) entgegen § 2 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt;
 b) den nach § 3 erteilten Auflagen und Bedingungen nicht nachkommt;
 c) entgegen § 6 den früheren Zustand nicht ordnungsgemäß wiederherstellt;
 d) die Sorgfaltspflichten i.S.d. § 7 nicht erfüllt, insbesondere die Anlagen nicht 
nach den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik errich-
tet oder erhält. 

(2) Gemäß § 50 ThürStrG und sowie § 19 Abs. 1, Sätze 4 und 5 ThürKO nach dieser 
Bestimmung i. V. m. den Bestimmungen des § 17 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) in der jeweils aktuellen Fassung kann jeder Fall der Zuwiderhand-
lung mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Sonder-nutzungssatzungen der vormaligen Gemeinden Auleben, Hamma, Stadt 
Heringen, Uthleben und Windehausen außer Kraft.
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Stadt Heringen/Helme, den 15.06.2012

Maik Schröter
Bürgermeister

Bekanntmachungshinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertgun-
gund diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden.Sie 
sind schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts geltend zu machen. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind 
diese Verstöße unbeachtlich.

Maik Schröter
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Er-
schließungsanlagen (Straßenausbaubeiträge) 

der Stadt Heringen/Helme
Präambel

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 
16. August 1993 (GVBI. S. 501) und der §§ 2 und 7 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetztes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBI. S. 285, 329) in der jeweils 
aktuellen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 
04.06.2012 die folgende Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffent-
liche Erschließungsanlagen (Straßenausbaubeiträge) für die Stadt Heringen/Helme 
einschließlich ihrer Ortsteile Heringen, Auleben, Uthleben, Hamma und Windehau-
sen beschlossen:

§ 1
Erhebung des Beitrages

(1) Zur anteiligen Deckung des Investitionsaufwands für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen oder 
Plätzen (Erschließungsanlagen) und als Gegenleistung für die den in dieser Satzung 
in § 9 näher bezeichneten Beitragspflichtigen an den erschlossenen Grundstücken 
erwachsenden besonderen Vorteile erhebt die Stadt Heringen/Helme Beiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetz-
buch zu erheben sind.

(2) Zu den Erschließungsanlagen i.S.d. Abs. 1 gehören auch die aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, selbständi-
gen Grünanlagen und Kinderspielplätze, sofern diese Anlagen in der Baulast der Stadt 
stehen. Für Wirtschaftswege und Anlagen, die dem Schutz von Baugebieten gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissions-schutzgesetzes (BImSchG) 
dienen (Immissionsschutzanlagen), können Beiträge aufgrund einer besonderen 
Satzung erhoben werden. 

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwands

(1) Beitragsfähig im Sinne des § 7 des ThürKAG ist insbesondere der Aufwand für
 1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweite 
  rung, Verbesserung und Erneuerung der Erschließungsanlagen benötigten  
  Grundflächen (einschließlich der Nebenkosten), dazu gehört auch der Wert  
  der hierfür von der Stadt aus dem Vermögen bereitgestellten Flächen zum  
  Zeitpunkt der Bereitstellung (zzgl. der Nebenkosten);

 2. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der  
  Fahrbahn,

 3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von
  a. Bordsteinen und Rinnen
  b. Radwegen
  c. Gehwegen
  d. Beleuchtungseinrichtungen
  e. Entwässerungseinrichtungen 
  f.  Böschungen, Schutz- und Stützmauern
  g. Parkflächen 
  h. unselbständige Grünanlagen; 

Der Aufwand für
  - Trenn-, Seiten- Rand- und Sicherheitsstreifen 
  - Böschungen, Schutz- und Stützmauern
  - anteilige Verwaltungskosten und die Aufwendung für Bauplanung und 
    Bauleitung
  ist den Kosten der Teileinrichtung, der sie zu dienen bestimmt ist, zuzurech 
  nen.

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
sind nur insoweit beitragsfähig, als die Fahrbahnen breiter sind als die anschließenden 
freien Strecken.
 
(3) Nicht beitragsfähig sind Kosten
 1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in § 1 genannten Er 

  schließungsanlagen,
 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr mit  
  Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner Brücken,  
  Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen. 

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 

§ 4
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Heringen/Helme trägt den Anteil des Aufwandes, der 
 a) auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit,
 b) bei der Verteilung des Aufwands nach § 5 auf ihre eigenen Grundstücke ent 
  fällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Überschreiten Verkehrsanlagen, die nach Abs. 3 anrechenbaren Breiten, so trägt 
die Stadt den durch die Überschreitung verursachten Mehraufwand allein. Bei den 
Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der 
Fahrbahnen auf die Breite, die über die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 (2) 
hinausgeht. 

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Abs.1 Satz 2 und die anre-
chenbaren Breiten Erschließungsanlagen werden wie folgt festgesetzt:

Anlagenart und 
Teileinrichtung

In Kern-, 
Gewerbe-, 
Industriege-
bieten

In sonstigen 
Baugebieten 
und innerhalb 
im Zusammen-
hang bebauter 
Ortsteile

Anteil der Bei-
tragspflichtigen

1 2 3 4

1. Anliegerstraßen 

a) Fahrbahn
b) Radweg einschl. 
     Sicherheitsstreifen
c) Parkstreifen
d) Gehweg
e) Beleuchtung, Ober-
     flächenentwässerung
f) Unselbständige 
     Grünanlagen bzw. 
     Begleitgrün

8,50 m

je 1,75 m
je 5,00 m
je 2,50 m

-

je 2,00 m

5.50 m

je 1,75 m
je 5,00 m 
je 2,50 m

-

je 2,00 m

65 v.H.

65 v.H.
75 v.H.
75 v.H.

65 v.H.

55 v.H.

2. Haupter-        
schließungsstraßen

a) Fahrbahn
b) Radweg einschl. 
     Sicherheitsstreifen
c) Parkstreifen
d) Gehweg
e) Beleuchtung, Ober-
    flächenentwässerung
f) unselbstständige
   Grünanlagen bzw. 
   Begleitgrün

8,50 m
je 1,75 m

je 5,00 m
je 2,50 m

-

je 2,00 m

6,50 m
je 1,75 m

je 5,00 m
je 2,50 m

-

je 2,00 m

45 v.H.
45 v.H.

60 v.H.
60 v.H.

45 v.H.

55 v.H.
   

1. Haupverkehrs-
straßen

a) Fahrbahn
b) Radweg einschl. 
     Sicherheitsstreifen
c) Parkstreifen
d) Gehweg
e) Beleuchtung, Ober-
     flächenentwässerung
f) Unselbständige 
     Grünanlagen bzw. 
     Begleitgrün

8,50 m

je 1,75 m
je 5,00 m
je 2,50 m

-

je 2,00 m

5.50 m

je 1,75 m
je 5,00 m 
je 2,50 m

-

je 2,00 m

25 v.H.

25v.H.
55 v.H.
55 v.H.

35 v.H.

55 v.H.
   
 
Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen, erhöht sich die anrechenbare 
Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstrei-
fen, höchstens jedoch um 2,50 m, falls und soweit auf der Straße eine Parkmöglich-
keit geboten wird.

(4) Bei den in Abs. 3 genannten Baugebieten handelt es sich um beplante wie unbe-
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plante Gebiete; die angegebenen Breiten sind Durchschnittsbreiten.

(5) Im Sinne des Abs. 3 gelten als
 1. Anliegerstraßen:
 Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch  
 private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen. 
 2. Haupterschließungsstraßen:
 Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr  
 innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten  
 Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Pkt. 3 sind. 
 3. Hauptverkehrsstraßen:
 Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem  
 überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes,- Land- und  
 Kreisstraßen mit der Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und  
 von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen. 
 4. Selbständige Gehwege:
 Gehwege, die der Erschließung dienen und nicht Bestandteil einer Erschließungs 
 straße sind, auch wenn die Benutzung für Radfahrer und für den Anliegerverkehr  
 mit Kraftfahrzeugen möglich ist. 

(6) Die Zuordnung der Straßen der Stadt Heringen/Helme zu Straßentypen gem.  
    Abs. 3 ist der Anlage dieser Satzung zu entnehmen.

(7) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnitten mit einer Straße an ein 
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet und mit der anderen Seite an ein sonstiges 
Baugebiet oder an einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil und ergeben sich da-
bei nach Abs. 3 unterschiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für die gesamte Straße 
die größere anrechenbare Breite.

(8) Für Erschließungsanlagen, die in den Absätzen 3 und 5 nicht erfasst sind oder bei 
denen die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder Anteile der Beitragspflichtigen 
offensichtlich nicht zutreffen, werden durch eine gesonderte Satzung im Einzelfall die 
anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen festgesetzt. 
 
(9) Die Stadt Heringen/Helme kann abweichend vom Abs. 3 durch Satzung den vom 
Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand höher oder nied-
riger festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung bei einer 
straßenbaulichen Maßnahme sprechen. 

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird nach Maßgabe ihrer Flächen 
auf die Grundstücke verteilt, denen die Inanspruchnahmemöglichkeit der Erschlie-
ßungsanlage besondere Vorteile vermittelt (erschlossene Grundstücke). Ist ein ver-
messenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 
eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die vom Beitragspflichtigen nach § 
9 zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Dabei wird die unterschiedli-
che Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß durch Vervielfachung 
der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen 
Nutzungsfaktor berücksichtigt

(2) Als Grundstücksfläche nach Absatz 1 gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des 
Grundstücks im bürgerlich rechtlichen Sinn. Soweit Flächen erschlossener Grund-
stücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nut-
zungsfaktors nach Abs. 6 und 7. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im 
Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tie-
fenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet 
sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach Abs. 8. 

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlossenen Grundstücken
 a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  
  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
  liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

 b)  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hineinrei 
   chen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplans,

 c)  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grund 
   stücken, die über die Grenze einer solchen Satzung hinausreichen, die Flä 
   chen im Satzungsbereich,

 d)  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  be 
   steht,

 aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils       
   (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,
 bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich ( § 34 BauGB) und teil 
   weise im Außenbereich ( § 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund 
   stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und  
   einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft; bei  
     Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich  
   durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die  
   Fläche zwischen der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite  
   und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m verläuft,

e) die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe d) lit. bb) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschlie-
ßungsanlage bzw. im Fall von Buchstabe d) lit. bb) der der Erschließungsanlage zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.

(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die
 a)  Nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar  
   sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb  
   des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,
   oder
 b)  ganz oder teilweise im Außenbereich ( § 35 BauGB) liegen oder wegen ent 
   sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise  
   nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung)
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird. 

(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche 
von Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind (Abs. 3) vervielfacht mit
 a)  1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss,
 b)  Erhöhung um 0,3 bei jedem weiteren Vollgeschoss. 

(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes liegen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:
 a)  Ist die Zahl festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.
 b)  Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Bau 
    massenzahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die voraus 
   gehende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende volle  
   Zahl aufgerundet werden). 
 c)  Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse  
   in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO die  
   höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5 in allen anderen Gebieten die höchst 
   zulässige Höhe geteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vor 
   ausgehende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende  
   volle Zahl aufgerundet werden); dies gilt in gleicher Weise auch für den Fall,  
   dass sowohl die zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine Baumassen 
   zahl festgesetzt ist. 
 d)  Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, gilt die Zahl von  
   einem Vollgeschoss je Nutzungsebene
 e)  Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt, gilt die  
   Zahl von einem Vollgeschoss
 f)  Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhan 
   den oder zugelassen, so ist diese zu Grunde zu legen, wenn die zulässige  
   Baumassenzahl oder die zulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder 
für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumas-
senzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:
 a)  bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen  
   Vollgeschosse,
 b)  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den  
   Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge 
   schosse,
 c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder  
   vorhanden sind, wird je Nutzungsebene ein Vollgeschoss zugrunde gelegt,
 d)  bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich  
   oder industriell genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde  
   gelegt,
(8) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, 
die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
nicht baulich oder gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 
nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) 
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt 
werden 0,5

2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender Festlegungen in 
einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirt-
schaftliche Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland
cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)

b)sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauer-
kleingärten, Campingplätze ohne Bebauung)

c)auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder land-
wirtschaftliche Nebengebäude (z.B. Feldscheunen) vorhanden sind, für 
eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich-
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt mit Zuschlägen 
für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
entsprechend der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für 
eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich-
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  mit Zuschlägen 
für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
entsprechend der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. b),

0,0167
0,0333
1,0

0,5

1,0

1,0
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e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffe-
lung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a)

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 
Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben    
dienen, mit Zuschlägen für das zweite und jedes tatsächlich vorhande-
ne Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach Abs. 5,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung   

1,3

1,3

1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
entsprechend der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a).
(9) Als Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung zählen alle Geschosse, deren Deckeno-
berkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die 
über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 
2,00 m haben. Dies gilt auch für Grundstücke in Gebieten, in denen der Bebauungs-
plan keine Festlegungen nach § 5 Abs. 6 Buchstabe a) bis c) enthält. Ist die Zahl der 
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, so werden 
bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 3,0 m 
Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss berechnet. 
      Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

(10) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in 
Abs. 5 festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und  
  Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren  
  und großflächige Handelsbetriebes, Messe, Ausstellung und Kongresse;
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungs 
  pläne eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vor 
  handen oder zulässig ist. 
 c) Bei Grundstücken außerhalb der unter Buchstaben a) und b) bezeichneten  
  Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden  
  (so z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus und  
  Schulgebäuden), wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen  
  überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur  
  Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche.

(11) Für Grundstücke, die durch mehrere gleichartige Erschließungsanlagen er-
schlossen werden, (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwischen zwei oder mehr 
Erschließungsanlagen), werden die nach den vorstehenden Regelungen ermittelten 
Berechnungsflächen bei der Verteilung des Aufwands für jede Verkehrsanlage voll 
und bei der Festsetzung des Beitrags für das einzelne Grundstück nur mit ein Halb 
bei zwei Erschließungsanlagen, ein Drittel bei drei Erschließungsanlagen usw. zugrun-
de gelegt. 

(12) Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grundstücke (Abs. 11) gilt nicht für 
die in Abs. 10 Buchstaben a bis c bezeichneten Grundstücke.

§ 6
Abschnittsbildung, Erschließungseinheit und Abrechnungsgebiet

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Erschließungsanlage kann der Auf-
wand getrennt ermittelt und abgerechnet werden (Abschnittsbildung). Erstreckt sich 
eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach § 
4 Abs. 2 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile der 
Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert abzurechnen.

(2) Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine 
Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt ermittelt werden (Erschließungseinheit).

(3) Die von einer Erschließungsanlage, einem Abschnitt oder einer Erschließungsein-
heit erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet.

§ 7
Kostenspaltung

(1) Der Beitrag kann für
 1. die Fahrbahn 
 2. die Radwege,
 3. die Gehwege,
 4. die Parkflächen,
 5. die Beleuchtungsanlagen,
 6. Oberflächenentwässerung,
 7. unselbständige Grünanlagen
 gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
      

§ 8
Vorauszahlung, Ablösungen, 

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die 
Stadt Heringen/Helme Vorauszahlungen bis zur Höhe der voraussichtlichen Beitrags-
schuld erheben. 

(2) Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung der Beitragspflicht durch Vertrag 
abgelöst werden. Der Ablösungsvertrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Straßenausbau-beitrages. 

§ 9
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstücks, Erbbauberechtigter oder Inhaber eines 
dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche ist; dies gilt auch für restitutionsbelastete Grund-
stücke. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch eingetragen oder 
ist die Eigentums- und Berechtigungslage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist derjeni-
ge beitragspflichtig, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-bescheides der 
Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder 
entsprechend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet. 

§ 10 
Fälligkeit

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme tatsächlich beendet ist. Im 
Falle der Kostenspaltung (§ 7) entsteht die Beitragsschuld mit der tatsächlichen Been-
digung der Teilmaßnahme, bei der Abschnittsbildung (§ 6 Abs. 1) bei Beendigung der 
Maßnahme des Abschnittes und bei der Bildung von Erschließungseinheiten (§ 6 Abs.
 2) mit der Beendigung der Maßnahmen an den die Erschließungseinheit bildenden 
Straßen. 

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 11
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die derzeit gültigen Satzungen der 

Gemeinde Auleben vom   21.11.1997
Gemeinde Hamma vom  22.09.1997
Stadt Heringen vom    27.10.1998
Gemeinde Uthleben vom  03.12.1996
Gemeinde Windehausen vom  17.03.1994
in der jeweils gültigen Fassung außer Kraft.

Stadt Heringen/Helme, den 20.06.2012

Maik Schröter
Bürgermeister

Anlagen: Eingruppierung der Straßen nach Straßentyp

Einteilung in Straßentypen Auleben  
    
 1 2 3 4  5
 Nr. Straßenbezeichnung Anlieger- Haupter- Hauptver- 
   straße schließungsstr. kehrsstraße 
 1 Alte Sorge X    
 2 Am Bache X    
 3 Am Sportplatz X    
 4 Aumühle      X
 5  Edwin -Hoernle -Straße X    
 6 Eichenbielsgraben X    
 7 Enge Gasse X    
 8 Ernst -Thälmann -Straße                                                                                       
  (Bereich L 2079)   X
 9 Ernst -Thälmann -Straße                                                                                         
  (westlich des Auleber Baches                 
  vor den Flurstücken      
  34/119 bis 34/130 der Flur 8) X     
 10 Gartenstraße X    
 11 Gehäuerweg X    
 12 Große Gasse X    
 13 Heringer Straße     X
 14 Ilfelder Straße X    
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 15 Karl -Liebknecht -Straße   X  
 16 Kirchberg X    
 17 Kirchgasse X    
 18 Klauerstraße   X  
 19 Kleine Gasse X    
 20 Neue Gasse X    
 21 Neue Sorge X    
 22 Neuer Weg X    
 23 Rudolf -Breitscheid -Straße   X  
 24 Schillerstraße X    
 25 Schulstraße X    
 26 Siedlungsweg   X  
 27 Sondershäuser Straße   X  
 28 Steinerstock X    
 29 Straße der Einheit     X
 30 Teichgasse X    
 31 Thomas -Müntzer -Straße X    
 32 Platz der Begegnung  X  
 33 Unter dem Bache   X
  

Einteilung in Straßentypen  Heringen/Helme 
 
 1 2     3 4  5
 Nr. Straßenbezeichnung Anlieger- Haupter- Hauptver- 
   straße schließungsstr. kehrsstraße
 1 Auleber Straße      X
 2 Badestube X    
 3 Bahnhofstraße      X
 4 Brauhausstraße   X  
 5 Breite Straße   X  
 6 Burgweg   X  
 7 Ernst -Thälmann -Straße   X  
 8 Geschwister -Scholl -Str.   X  
 9 Großer Riethweg   X  
 10 Hinter dem Burgweg X    
 11 Juri -Gagarin -Straße   X  
 12 Karl -Liebknecht -Str. X    
 13 Kirchplatz   X  
 14 Kleiner Riethweg   X  
 15 Krumme Straße   X  
 16 Kyffhäuserstraße   X  
 17 Mauerstraße   X  
 18 Mittelfeld X    
 19 Mühlstraße   X  
 20 Neuer Weg X   
 21 Neustadtstraße   X  
 22 Nordhäuser Straße      X
 23 Phillipp -Müller -Straße   X  
 24 Predigerstraße X    
 25 Riethgartenstraße   X  
 26 Rudolf -Breitscheid -Str.      X
 27 Schlossplatz            X   
 28 Schloßstraße   X  
 29 Schulstraße   X  
 30 Straße der Einheit      X
 31 Straße der Jugend   X  
 32 Straße des Friedens   X  
 33 Triftstraße   X  
 34 Vor dem Eller X    
 35 Wallgraben   X  
 36 Zwingerstraße X

          
Einteilung in Straßentypen  Uthleben
  
 1 2     3 4  5
 Nr. Straßenbezeichnung Anlieger- Haupter- Hauptver- 
   straße schließungsstr. kehrsstraße
 1 Am Bach X    
 2 Am Graben X    
 3 Auf der Weide X    
 4 Baumschule      X

 5 Berbisleben X    
 6 Ernst -Thälmann -Straße                                                                                              
  ( von der Heringer Straße                                           
  bis zur Gartenstraße)   X  
 7 Ernst -Thälmann -Straße X    
 8 Eselsweg X    
 9 Gansgasse X    
 10 Gartenstraße   X  
 11 Gehausweg X    
 12 Häseleyweg X    
 13 Hahnstraße X    
 14 Heiligenhof X    
 15 Heinrich -Claus -Straße X    
 16 Helmestraße X    
 17 Heringer Straße      X
 18 Karl -Marx -Straße      X
 19 Kirchstraße X    
 20 Linkes Hosenbein X
 21 Mönchstraße   X
 22 Neustadtstraße X
 23 Oberer Weg X
 24 Pfarrlandstraße X
 25 Rechtes Hosenbein X
 26 Schäferstraße X
 27 Schmiedeplatz X
 28 Straße am Schulplatz von der              
  Karl-Marx-Straße bis                  
  zur Gartenstraße   X
 29 Schulplatz X
 30 Siedlung X
 31 Sondershäuser Weg X
 32 Steinbrücker Weg     X
 33 Sundhäuser Straße     X
 34 Unterer Weg X
 35 Wahlgasse X
 36 Kurze Straße X
    

Einteilung in Straßentypen  Hamma
 
 1 2      3 4  5
 Nr. Straßenbezeichnung Anlieger- Haupter- Hauptver- 
   straße schließungsstr. kehrsstraße
 1 Am Schwiechenberg X 
 2 Hainstraße X 
 3 Hauptstraße  X
 4 Hinterstraße X 
 5 Kreuzgraben X 
 6 Neustadtstraße X 
 7 Siebenackerweg X  

Einteilung in Straßentypen  Windehausen
 
 1 2      3 4  5
 Nr. Straßenbezeichnung Anlieger- Haupter- Hauptver- 
   straße schließungsstr. kehrsstraße
 1 Angerstraße X     
 2 Gartenstraße X    
 3 Hauptstraße      X
 4 Hinterm Dorfe X    
 5 Kirchstraße X    
 6 Neue Straße X    
 7 Schulplatz X    
 8 Sichelbockstraße X    
  
Bekanntmachungshinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die 
Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind diese Verstöße unbeachtlich.

Maik Schröter
Bürgermeister

Ordnungsbehördliche Verordnung

über die Abwehr von Gefahren durch Verunreinigungen, wildes Zelten, Wasser und 
Eisglätte, Betreten und Befahren von Eisflächen, zweckwidrige Nutzung von Abfall-
behältern, Wertstoffcontainern und Sperrmüll, durch Leitungen, Schneeüberhang 
und Eiszapfen, Beeinträchtigung an Einrichtungen für öffentliche Zwecke, mangelnde 
Hausnummerierung, Tierhaltung, Füttern von Katzen und Tauben, wildes Plakatie-
ren, ruhestörenden Lärm, offene Feuer im Freien und Anpflanzungen in der

Stadt Heringen/Helme
vom 15.06.2012

Aufgrund der §§ 27, 44, 45 und 46 Absatz 1 des Thüringer Gesetzes über die Auf-
gaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG -) 
vom 18. Juni 1993 (GVBl. S. 323), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
9. September 2010 (GVBl. S. 291) erlässt die Stadt Heringen/Helme als Ordnungsbe-
hörde folgende Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt He-
ringen/Helme, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rücksicht auf die Eigentums-
verhältnisse oder eine öffentlich-rechtliche Widmung - alle befestigten und unbefe-
stigten, dem öffentlichen Verkehr oder einzelnen Arten des öffentlichen Verkehrs 
dienenden Flächen, einschließlich der Plätze und Fußgängerzonen.

(2) Zu den Straßen gehören:                      
 a) der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege, Brücken, Tunnel,  
  Treppen, Durchgänge, Böschungen, Stützmauern, Gänge, Gräben, Entwässe 
  rungsanlagen, Park-, Trenn- und Seitenstreifen, Dämme, Rand- und Sicherheits 
  streifen;
 b) der Luftraum über dem Straßenkörper;
 c) das Zubehör, wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und -anlagen  
  aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem  
  Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflanzung.

(3) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rücksicht auf die  
 Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinheit im Stadtgebiet zugänglichen
 a) öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (s. Absatz 4),
 b) alle der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Flächen.

(4) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von Absatz 3 Buchstabe 3 a) 
sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung dienen.
Hierzu gehören:
 a) Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze;
 b) Kinderspielplätze;
 c) Gewässer und deren Ufer.

§ 3
Verunreinigungen

(1) Es ist verboten:
 a) öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anlagen und Einrichtun 
  gen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Bänke, Verteilerschränke,  
  Brunnen, Bäume,Blumenkübel, Papierkörbe, Müllbehälter, Streumaterialkästen,  
  Fahrgastwartehallen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahverkehrs, öffentliche  
  Absperrungen oder ähnliche Einrichtungen zu beschädigen.

 b) auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraftfahrzeuge aller Art  zu waschen  
  oder abzuspritzen.

 c) Abwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von bebauten und befestigten  
  Flächen abfließenden Niederschlagswassers, sowie Flüssigkeiten, die kein Ab 
  wasser sind (wie z. B. verunreinigende, besonders ölige, teerige, brennbare,  
  explosive, säure- und lauge oder andere umwelt- oder grundwasserschädigende  
  Flüssigkeiten) in die Gosse einzuleiten, einzubringen oder dieser zuzuleiten. Das  
  trifft auch für Baustoffe, insbesondere Zement, Mörtel, Beton sowie ähnliche  
  Materialien zu.

(2) Wer für Zuwiderhandlungen im Sinne des Absatzes 1 als Ordnungspflichtiger 
verantwortlich ist,  hat den ordnungsgemäßen Zustand unverzüglich wieder herzu-
stellen.

§ 4
Wildes Zelten

Auf Straßen und in öffentlichen Anlagen ist das Zelten oder Übernachten untersagt, 
soweit dies nicht durch andere Vorschriften speziell geregelt wird.

§ 5
Wasser und Eisglätte

Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wenn es ungehindert abfließen 
kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hierdurch keine Glätte entsteht.

§ 6
Betreten und Befahren von Eisflächen

Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und befahren werden, wenn sie durch 
die Stadtver-waltung dafür freigegeben worden sind. 

§ 7
Abfallbehälter, Wertstoffcontainer, Sperrmüll

(1) Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffentlichen Anlagen dürfen nur 
zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen unbedeutender Art (z. B. Zigaretten-
schachteln, Pappbecher und -teller, Obstreste) benutzt werden. Jede zweckwidrige 
Benutzung, insbesondere das Einbringen von Hausmüll, ist verboten.

(2) Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer (z. B. für Blechdosen, Glas, Textilien, 
Altpapier) dürfen nicht durchsucht, Gegenstände daraus nicht entnommen oder 
verstreut werden. Dasselbe gilt auch für Sperrmüll, soweit die Gegenstände zum 
Abholen bereitgestellt sind. Sperrmüll ist ferner gefahrlos und so am Straßenrand ab-
zustellen, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von Versorgungsanlagen usw. nicht 
verdeckt oder in ihrer Sichtbarkeit und Funktion beeinträchtigt werden.

§ 8
Leitungen

Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitungen, Antennen und ähnlichen 
Gegenständen nicht überspannt werden. Berechtigungen aufgrund gesetzlicher oder 
vertraglicher Regelungen bleiben unberührt.

§ 9
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Verkehrsteilnehmer auf 
Straßen oder in öffentlichen Anlagen gefährdet werden können, müssen unverzüglich 
durch den Eigentümer oder andere Berechtigte beseitigt werden. 

§ 10
Einrichtungen für öffentliche Zwecke

Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanalschächte und ähnliche Einrichtungen für 
die Wasserver- und Abwasserentsorgung, Löschwasserentnahmestellen, Schalt-
schränke, Transformations- und Reglerstationen sowie Einrichtungen wie Ver-
messungspunkte, Schilder für die Straßenbezeichnung, Hinweisschilder auf Gas-, 
Wasser-, Fernwärme-, Post- und Stromleitungen sowie Entwässerungsanlagen dürfen 
nicht beschädigt, geändert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder für ihre Zwecke 
unbrauchbar gemacht werden. Insbesondere ist es verboten, Hydranten für die 
Löschwasserentnahme zu verdecken.

§ 11
Hausnummern

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit 
der dem Grundstück von der Stadt zugeteilten Hausnummer zu versehen. Die Haus-
nummer muss von der Straße aus erkennbar sein und lesbar erhalten werden.

(2) Die festgesetzte Hausnummer ist in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs 
deutlich sichtbar anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so 
ist die Hausnummer an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des 
Grundstückes in Nähe des Haupteinganges anzubringen. Verdeckt ein Vorgarten das 
Wohngebäude zur Straße hin oder lässt ein solcher die Hausnummer nicht erken-
nen, so ist diese an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu 
befestigen. Die Stadt kann eine andere Art der Anbringung zulassen oder anordnen, 
wenn dies in besonderen Fällen, insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der Haus-
nummer, geboten ist. 

(3) Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material bestehen. Als Hausnum-
mern sind arabische Ziffern zu verwenden. Die Ziffern müssen sich in der Farbe 
deutlich vom Untergrund abheben und mindestens 10 cm hoch sein.

§ 12
Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit nicht gefährdet oder 
belästigt wird.
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(2) Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anlagen unbeaufsichtigt 
umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplätzen mitzuführen und in öffentlichen Brun-
nen oder Planschbecken baden zu lassen.

(3) Hunde müssen auf öffentlichen Straßen und allen anderen öffentlich zugänglichen 
Anlagen und Plätzen an der Leine geführt werden. 

(4) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche Anlagen nicht  verun-
reinigt werden. Halter oder mit der Führung oder Haltung von Tieren Beauftragte 
sind zur sofortigen Beseitigung von Verunreinigungen verpflichtet. Die Straßenreini-
gungspflicht der Grundstücksanlieger wird dadurch nicht berührt.

(5) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) Katzen ist verboten. 
Ausnahmen, insbesondere für die kontrollierte Fütterung frei lebender Katzen zur 
Populationskontrolle/-reduzierung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können 
zugelassen werden.

§ 13
Bekämpfung verwilderter Tauben

(1) Verwilderte Tauben dürfen nicht gefüttert werden.

(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, Wohnräumen oder 
anderen Räumen haben geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Nistplätze ver-
wilderter Tauben oder zur Erschwerung des Nistens von verwilderten Tauben zu 
ergreifen.

§ 14
Unbefugte Werbung

(1) In öffentlichen Anlagen ist es nicht gestattet,
  a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen und son 
  stige Werbeschriften zu verteilen, abzuwerfen oder mit anderen Werbemit 
  teln zu werben;

  b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen anzubieten;

  c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträger aufzustellen oder  
  anzubringen.

(2) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden sind die Wer 
 beträger von den Verantwortlichen innerhalb einer Woche zu entfernen.

§ 15
Ruhestörender Lärm

(1) Jeder hat sich auch außerhalb der Ruhezeiten nach Absatz 2 so zu verhalten, dass 
andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar durch Geräusche gefähr-
det oder belästigt werden.

(2) Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von :

      13.00  bis   14.00Uhr   (Mittagsruhe)
      20.00  bis   22.00Uhr   (Abendruhe);
Für den Schutz der Nachtruhe (22.00 bis 6.00 Uhr) gilt § 7 der 4. Durchführungsver-
ordnung zum Landeskulturgesetz.

(3) Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die die 
Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das gilt insbesondere für das Ausklopfen von 
Gegenständen (Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen u. ä.), auch auf offenen Balko-
nen und bei geöffneten Fenstern.

(4) Das Verbot des Absatzes 3 gilt nicht für Arbeiten und Betätigungen gewerblicher 
oder land- und forstwirtschaftlicher Art (z.B. Betrieb von Baumaschinen und Ge-
räten), wenn die Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des Absatzes 1 beachtet 
werden und insbesondere bei den ruhestörenden Arbeiten in geschlossenen Räumen 
(Werkstätten, Montagehallen, Lagerräumen u. a.) Fenster und Türen geschlossen 
sind. Für Geräte und Maschinen i. S. d. Geräte- Maschinenlärmverordnung (32. 
BlmSchV v. 29. August 2002, BGBl. I, S. 3478) in der jeweils gültigen Fassung gelten 
die dortigen Regelungen. 

(5) Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 3 sind zulässig, wenn ein besonderes 
öffentliches Interesse die Ausführung der Arbeiten in dieser Zeit gebietet.

(6) Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente dürfen nur in solcher 
Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört 
werden.

(7) Für die Ruhezeiten an Sonntagen, gesetzlichen und religiösen Feiertagen gilt das 
Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. Dezember 1994 (GVBl. Seite 1221) in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 16
Offene Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder ähnlichen offenen Brauch-
tumsfeuern im Freien ist nicht erlaubt.

(2) Die Ausnahmegenehmigung nach § 19 ersetzt nicht die notwendige Zustimmung 
des Grundstückseigentümers oder Besitzers.

(3) Jedes nach § 19 zugelassene Feuer im Freien ist dauernd durch eine volljährige 
Person zu beaufsichtigen. Bevor die Feuerstelle verlassen wird, sind Feuer und Glut 
abzulöschen.

(4) Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein
  1. von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m, vom Dachvor 
  sprung ab gemessen,

  2. von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und

  3. von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.

(5) Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfallbeseitigungs- und Naturschutzrecht, 
landesrechtliche Vorschriften, wie das Waldgesetz und die Verordnung über die 
Entsorgung von pflanzlichen Abfällen), nach denen offene Feuer im Freien gestattet 
oder verboten sind, bleiben unberührt.

§ 17
Störendes Verhalten in öffentlichen Anlagen

In öffentlichen Anlagen ist jedes Verhalten untersagt, das geeignet ist, Andere mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar zu behindern oder zu belästigen, insbeson-
dere
 - das Lagern oder dauerhafte Verweilen ausschließlich oder überwiegend zum  
  Zwecke des Alkoholgenusses, soweit hierdurch die Nutzung des öffentlichen  
  Raumes durch die Allgemeinheit (z. B. durch Störung der öffentlichen Ruhe,  
  Verschmutzung der Flächen oder das Umstellen von Bänken) erheblich be 
  einträchtigt oder verhindert wird.
 - aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten durch In-den- 
  Weg-Stellen, Einsatz von Hunden als Druckmittel, Verfolgen oder Anfassen),
 - die Verrichtung der Notdurft,
 - das Nächtigen auf Bänken und Stühlen.

§ 18
Anpflanzungen

Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere Zweige von Bäumen, Sträu-
chern und Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen, dürfen die 
Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung nicht beinträchtigen. 
Der Verkehrsraum muss über Geh-und Radwegen bis zu einer Höhe von mindestens 
2,50 m, über den Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten 
werden.

§ 19
Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag kann die Stadtverwaltung Ausnahmen von den Bestimmun-
gen dieserVerordnung zulassen.

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 50 des Ordnungsbehördengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
  1.   § 3 Absatz 1 Buchstabe a öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche  
  Anlagen und Einrichtungen beschädigt;
  2.   § 3 Absatz 1 Buchstabe b auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraftfahrzeu 
  ge aller Art
        wäscht oder abspritzt;
  3.   § 3 Absatz 1 Buchstabe c Abwässer und Baustoffe in die Gosse einleitet, ein 
  bringt oder dieser zuleitet;
  4.   § 4 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen zeltet oder übernachtet;
  5.   § 5 Wasser, das nicht ungehindert abfließen kann, oder Wasser bei Frostwetter  
  in die Gosse schüttet;
  6.   § 6 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt;
  7.   § 7 Absatz 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt;
  8.   § 7 Absatz 2 Abfallbehälter durchsucht, Gegenstände daraus entnimmt, Sperr 
  müll entnimmt oder verstreut und Sperrmüll nicht gefahrlos zum Abholen  
  bereitstellt;
  9.   § 9 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich beseitigt; 
10.   § 10 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert, verdeckt, besei 

  tigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht;
11.   § 11 Absatz 1 sein Haus nicht mit der zugeteilten Hausnummer versieht,
12.   § 12 Absatz 2 Hunde unbeaufsichtigt umherlaufen lässt, mitführt oder baden  
  ässt;
13.   § 12 Absatz 3 Hunde nicht an der Leine führt;
14.   § 12 Absatz 4 Verunreinigungen durch Haustiere nicht sofort beseitigt;
15.   § 12 Absatz 5 fremde oder herrenlose streunende Katzen füttert;
16.   § 13 verwilderte Tauben füttert;
18.   § 14 Absatz 1 Werbung betreibt, Waren oder Leistungen anbietet oder Werbe 
  träger aufstellt oder anbringt;
19.   § 15 Absatz 3 während der Mittags- und/oder Abendruhezeiten Tätigkeiten  
  ausübt, die die Ruhe Unbeteiligter stören;
20.   § 15 Absatz 6 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente in  
  einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen stört, betreibt oder spielt;
21.   § 16 Absatz 1 offene Feuer im Freien anlegt und unterhält;
22.   § 16 Absatz 3 zugelassene Feuer nicht durch eine volljährige Person beaufsich 
  tigt und vor Verlassen der Feuerstelle ablöscht;
23.   § 16 Absatz 4 offene Feuer anlegt, die
        a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m, vom Dachvor 
  sprung abgemessen,
        b) von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 m oder
        c) von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m entfernt sind;
24.   § 17 Andere mehr als nach den Umständen vermeidbar behindert oder belästigt
25.   § 18 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk die Anlagen der Straßen 
  beleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung beeinträchtigt, den Verkehrs 
  raum über Geh- und Radwegen nicht bis zu einer Höhe von mindestens 2,50  
  m und über Fahrbahnen nicht bis zu einer Höhe von
  mindestens 4,50 m freihält;
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Absatz 1 OBG nach dieser Bestim-
mung mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von Absatz 1 ist die Stadt Heringen/Helme (§ 51 Absatz 2 Nr. 
3 OBG).

§ 21
Geltungsdauer

Diese Verordnung gilt bis zum 31.12.2031.

§ 22
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Ordnungsbehördlichen Verordnungen der vormaligen Ge-
meinden Auleben, Hamma, Stadt Heringen, Uthleben und Windehausen außer Kraft.

Stadt Heringen/Helme, den 15.06.2012

Maik Schröter
Bürgermeister

Bekanntmachungshinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts 
geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind diese Verstöße unbeachtlich.

Maik Schröter
Bürgermeister


